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Bebauungsplan  

„Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12“ 

 

 

Stadtbezirk: 3 

Gemarkung: Broich, Saarn 

 

 

Stellungnahmen der Verwaltung zu den Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen  

• der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

und 

• der förmlichen Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Verfahrensstand: Erneute förmliche Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) im ergänzenden Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB 

 



Bebauungsplan „Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12“ – Stellungnahmen Öffentlichkeit (TÖB) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
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Allgemeine Informationen Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Die Belange folgender Beteiligter sind nicht berührt:

Ruhrbahn

Polizeipräsidium Essen - Direktion Verkehr - Führungsstelle

Landesbetrieb Straßenbau.NRW - Regionalniederlassung Ruhr
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Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

bei Nutzung des Grundstücks der ehemaligen Lederfabrik ist der belastete Boden
abzutragen und fachgerecht zu entsorgen. Ferner ist darauf zu achten, dass bei
Gerbereiabfällen die Gefahr von Milzbranderregern besteht.

 

Auf Grund des zu erwartenden Fluglärms und den Lärm des umliegenden Gewerbes,
sollten die Fenster und Fassaden schalldämmend ausgelegt werden.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

i.A.

 

Dr. Pisani
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Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

gefolgt.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden sowohl ein Boden- als auch ein

Schallgutachten erstellt, deren Ergebnisse in den Bebauungsplan aufgenommen wurden (s. I.

Nr. 6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und III. Nr. 1 und 2 der

textlichen Festsetzungen). Unter Berücksichtigung der festgesetzten Maßnahmen sind die

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt.
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Amt 26 - ImmobilienService Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 26 - ImmobilienService

Meine Belange sind berührt.

Im Plangebiet befindet sich das Grundstück Mintarder Straße 19, Gemarkung Saarn,
Flur 3, Flurstück 28.  Für dieses Grundstück wurde dem DJK Ruhrwacht e. V. mit
Vertrag vom 01.02.2016 ein Erbbaurecht eingeräumt. In dem Vertrag wurde
vereinbart, dass das Erbbaugrundstück sowie das darauf errichtete Gebäude und die
Anlagen ausschließlich als Bootshaus mit Vereinsheim genutzt werden dürfen. Das
Erbbaugrundstück sowie die darauf vorhandenen oder noch zu errichtenden Bauwerke
und Einrichtungen dürfen nur zu Zwecken der Förderung des Sports - vornehmlich
durch Betreiben des Kanurennsports, Kanupolo, Kanuwandern, Kanu-Drachenboot,
Gymnastik, Ski - betrieben werden. Diese Nutzungsbeschränkung wurde dinglich
gesichert. In der Planung muss sichergestellt sein, dass eine entsprechende Nutzung
zulässig ist.

Im Übrigen werden Belange des ImmobilienService von der beabsichtigten Planung
nicht berührt.
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Amt 26 - ImmobilienService Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

nicht gefolgt.

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12“ wurde zwischen

der Aufstellung und der Auslegung verkleinert. Infolgedessen liegt das angesprochene

Grundstück Mintarder Straße 19 nicht mehr innerhalb des Geltungsbereichs des neuen

Bebauungsplans, sondern unverändert im Geltungsbereich des Bebauungsplans

„Kassenberg/ Mintarder Straße – X 6“. Die zulässige Nutzung dieses Grundstücks ist von

keiner Änderung betroffen. 
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 37 - Berufsfeuerwehr

Meine Belange sind berührt.

Stellungnahme der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zum Vorhaben:
„Bebauungsplan "Kassenberg / Lindgens-Areal - X 12""

Kassenberg

 

Vorhaben:                                „Bebauungsplan "Kassenberg / Lindgens-Areal - X 12""

                                             Kassenberg

 

Aus Sicht der Brandschutzdienststelle sind die zum Vorhaben „Bebauungsplan
"Kassenberg / Lindgens-Areal - X 12"", Kassenberg Stand 04.07.2019, für den
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz relevanten und zu prüfenden Punkte
gemäß den Stellungnahmen der Feuerwehr ausreichend berücksichtigt.

 

Aus Sicht der Brandschutzdienststelle bestehen zum Vorhaben „Bebauungsplan
"Kassenberg / Lindgens-Areal - X 12"", Kassenberg vom 04.07.2019, keine Bedenken,
wenn ergänzend zum eingereichten Bebauungsplan die nachfolgend aufgeführten
Punkte beachten.

 

1.     Löschwasser:

Gemäß § 3 (2) BHKG1 stellen die Gemeinden eine den örtlichen Verhältnissen
angemessene Löschwasserversorgung sicher. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der
Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im
Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere
Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder
Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen. Grundlage des Löschwasserbedarfs ist das
Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche
Trinkwasserversorgung“ des DVGW2.

 

Laut dem Arbeitsblatt W 405, Tabelle 1, wird für den Bereich des Bebauungsplanes
ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h (1600 ltr./min.) für die Dauer von 2 Stunden
festgesetzt.
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

 

Die Abstände von Hydranten müssen der Bebauung und der Netzstruktur entsprechen.

 

Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. Die
Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur
Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75m Lauflinie bis zum Zugang
des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche aus Sichergestellt sein.

 

Entnahmestellen mit 400 ltr/min (24 m3/h) sind vertretbar, wenn die gesamte
Löschwassermenge des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus
maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann.

 

2.      Zufahrten/Aufstell- und Bewegungsflächen:

Die Breite von privaten Stichwegen, die gleichzeitig als Feuerwehrzufahrt dienen
(Objekte mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt) ist so zu
bemessen, dass auch bei ruhendem Verkehr eine verbleibende Fahrbahnbreite von
mindestens 3,00 m als Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge verbleibt.

 

Weiterhin ist zu beachten, dass im Bereich aller Verkehrswege im Planungsgebiet bei
Duldung von Beparkung am Fahrbahnrand bzw. Anordnung von Parkplätzen am
Fahrbahnrand ein Restquerschnitt von mindestens 3,00 m als Zufahrt für Feuerwehr-
und Rettungsdienstfahrzeuge verbleibt.

 

Aufstell- und Bewegungsflächen für Hubrettungsfahrzeuge an Gebäuden der
Gebäudeklasse 4 und 5  sind gemäß § 5 der BauO NRW in Verbindung mit der
dazugehörigen Verwaltungsvorschrift auszuführen.

 

Bei der Planung zukünftiger bzw. der Umplanung vorhandener Verkehrswege
innerhalb des Bebauungsplanes sind die Vorgaben für die Zufahrtsmöglichkeiten
sowie baurechtlich notwendige Aufstell- und Bewegungsflächen für
Feuerwehrfahrzeuge gemäß § 5 der BauO NRW und der dazugehörigen
Verwaltungsvorschrift zu berücksichtigen.
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

 

3.  Hinweis:

Die für die Art und Nutzung einzelner Bauvorhaben erforderlichen vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutzmaßnahmen sind im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens zu behandeln.

 

Insbesondere wird seitens der Brandschutzdienststelle empfohlen, dass bei Gebäuden
der Gebäudeklasse 4 und 5 (§ 2 (3) BauO NRW) der erforderliche zweite bauliche
Rettungsweg vorzugsweise baulich sichergestellt wird, so dass Flächenverbräuche
durch notwendige Feuerwehrzufahrten und Feuerwehr-Aufstellflächen vermieden
werden.

 

 

Wird das Vorhaben „Bebauungsplan "Kassenberg / Lindgens-Areal - X 12"" gemäß
der vorgelegten Unterlagen (Stand 04.07.2019) sowie die Forderungen / Hinweise der
Stellungnahme umgesetzt, bestehen gegen den Bebauungsplan keine Bedenken.

 

1 BHKG = Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz

2 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

 

I.A.

(Brinkmann)                                                    Mülheim an der Ruhr, den 06.11.2019
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

gefolgt.

Die Hinweise wurden im Rahmen der zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans

berücksichtigt und zusätzlich als Hinweis im Anschluss an die textlichen Festsetzungen

aufgenommen.
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Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale W Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale
Wirtschaftsförderung
Meine Belange sind berührt.

Hinweis: Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale Wirtschaftsförderung
hat sich im nachfolgenden Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale W Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale W Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der
Anregung gefolgt.

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die künftigen Nutzungsmöglichkeiten
im Gewerbegebiet und dem Urbanen Gebiet wurden so weit wie möglich
nutzungsoffen festgesetzt. Maßstab für die getroffenen Beschränkungen war die
Prämisse, Nutzungskonflikte zwischen den genehmigten Nutzungen in den gewerblich
geprägten Bereichen und der geplanten Wohnbebauung zu vermeiden.
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Amt 67 - Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 67 - Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Meine Belange sind berührt.

Der Entwurf (Anlage 3) enthält eine "öffentliche Grünfuge", die den offengelegten
Heubach aufnimmt. 

Die noch grob schematische Darstellung dieser Grünfuge lässt bereits auf
ein aufwändiges Bauwerk zur Aufnahme des Heubaches mit mehreren
Brückenbauten schließen. Dieses dürfte einen erheblichen
Unterhaltungsaufwand erfordern. Es ist außerdem wegen seines formalen
Charakters eher dem bebauten Raum zuzuordnen.
In Verbindung mit der Einleitung des privaten Niederschlagswassers über den
Heubach und den dazu erforderlichen Einbauten sowie deren Unterhaltung,
sollte auch diese Grünfuge insgesamt im privaten Eigentum verbleiben. Im
Bebauungsplan sollte die Fläche als private Fläche ablesbar sein.
Der Übergang zur öffentlichen Fläche könnte an der im Entwurf gestrichelten
Plangrenze erfolgen und sollte von dort an in einen sehr viel einfacheren,
naturnäheren und landschaftsangepassten Ausbau des Bachlaufes münden.

Die drei Grünfugen bilden ein wesentliches Gestaltungsmerkmal der Planung. Zur
Anbindung an die öffentliche Grünanlage sind neue Wegeverbindungen durch das
Landschaftsschutzgebiet erforderlich.  

Sofern diese Anbindung gewünscht ist, sollte der Darstellungsbereich
entsprechend erweitert und konkretisiert werden, damit die Wegebeziehungen
nicht blind an der Planungsgrenze des Entwurfes zu enden drohen.
Neben möglichen naturschutzfachlichen Konflikten kollidiert die über die
Abgrenzung hinaus erweiterte Plandarstellung derzeit mit dem
Brückenbauwerk über den Kassenberg (nördliche private Grünfuge) und dem
Hundeübungsplatz (südliche private Grünfuge).
Die Ergänzung von 6 neuen Wegeachsen in Richtung Ruhr erscheint
überdimensioniert.
Neben der Zerschneidung der vorhandenen Grünflächen ist vor allem die
Schaffung von Randflächen nachteilig. An diesen sind die Bäume in Folge der
Verkehrseröffnung und ihrer Freistellung durch die Wegetrasse auf einer Tiefe
von bis zu 2 Baumlängen intensiv zu durchforsten und fortlaufend auf ihre
Verkehrssicherheit zu überprüfen.
In Anerkennung der öffnenden Funktion der Grünfugen könnte die Anzahl der
Wegeachsen im öffentlichen Bereich aber zumindest halbiert werden, so dass
jeweils eine Wegeverbindung je Grünfuge verbliebe.

Für die Unterhaltung zusätzlicher öffentlicher Grünflächen und Wegeverbindungen
stehen keine Mittel zur Verfügung.  
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Amt 67 - Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

teilweise gefolgt.

Die Planung der ursprünglich drei Grünfugen aus dem Plangebiet heraus in Richtung Ruhraue

wurde dahingehend modifiziert, dass künftig nur im mittleren Bereich ein Zugang zu den

angrenzenden Ruhrauen möglich sein wird. Diese Fuge wird als „Fläche für die

Wasserwirtschaft“ festgesetzt, da in diesem Bereich der offengelegte, naturnah gestaltete

Heubach verlaufen soll. Die konkrete Planung der Gewässertrasse erfolgt in einem

nachgeordneten, gewässerrechtlichen Verfahren. Entweder wird innerhalb dieser Fläche eine

Wegeverbindung zur Ruhraue realisiert werden können oder alternativ am südlichen Rand des

WA1 im Bereich der Fläche mit dem festgesetzten Gehrecht.

Eine übermäßige Inanspruchnahme des angrenzenden Landschaftsschutzgebiets ist durch die

getroffenen Festsetzungen ausgeschlossen. Gleichwohl wird ein Zugang aus dem Plangebiet

heraus zur Ruhraue als notwendig erachtet, um den künftigen dort Wohnenden eine geeignete

Fuß- und Radwegeverbindung zu bieten und dem Entstehen von unerwünschten

Trampelpfaden vorzubeugen.

Die übrigen zwei Fugen verbleiben in privatem Eigentum.
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Unitymedia NRW GmbH - Vodafone Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Unitymedia NRW GmbH - Vodafone

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrter Herr Urbanski,

 

vielen Dank für Ihre Anfrage. Beigefügt erhalten Sie unsere Stellungnahme.

 

Herzliche Grüße

 Zentrale Planung
DeploymentTechnology

www.unitymedia.de

Unitymedia NRW GmbH I Postfach 10 20 28 I 34020 Kassel

Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 55984Geschäftsführung: Dr. Johannes
Ametsreiter  (Vorsitzender) | Anna Dimitraova |Bettina Karsch |Andreas Laukenmann |
Gerhard Mack | Alexander Saul

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist.
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Unitymedia NRW GmbH - Vodafone Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Unitymedia NRW GmbH - Vodafone Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

gefolgt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. Im Rahmen der Beteiligung

gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren.
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Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb

Meine Belange sind berührt.

Mein Zeichen: 31.130/5183/2019

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 28.10.2019 bitten Sie um Stellungnahme. Zu dem im Betreff
genannten Verfahren gebe ich folgende Informationen und Hinweise:

 

Erdbebengefährdung

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und
Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des
Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu
berücksichtigen ist.

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu
Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte
der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik
Deutschland 1 : 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst
NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes
Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage explizit
hingewiesen.

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer
Untergrundklasse zuzuordnen:

Stadt Mülheim an der Ruhr, Gemarkung Broich:          0 / T

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch
die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist
jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch
DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies
betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und
geotechnische Aspekte“.

Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten keine
besonderen Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen
werden. Es wird jedoch dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149
für Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV entsprechend den Regelungen nach
Erdbebenzone 1 zu verfahren.
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Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen, Verwaltungsgebäude, kulturelle
Einrichtungen etc.

 

Baugrund

Den mir vorliegenden Informationen zufolge ist in den zur Verfügung stehenden
Unterlagen „Tagesnaher Bergbau, möglich“ verzeichnet.

Zur Klärung dieser Fragestellung empfehle ich, soweit dies nicht bereits geschehen ist,
eine Anfrage bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Energie und Bergbau in NRW
zu stellen.

 

Schutzgut Boden

Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden

Von der Karte der schutzwürdigen Böden ist inzwischen die 3. Auflage erarbeitet
worden. Im Rahmen der Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes sind die
betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunktionen zu benennen.
Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut Boden zu bewerten.

Für die Erstellung des Umweltberichtes kann die Karte der schutzwürdigen Böden
über GEOportal.NRW (https://www.geoportal.nrw) abgerufen werden:

GeoViewer > Adresseingabe (Adressfeld) > Geographie und Geologie > Boden
und Geologie > IS BK50 Bodenkarte von NRW 1 : 50 000 – WMS >
Zusatzauswertungen > Schutzwürdigkeit der Böden ( 3. Auflage).

Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an Boden sind folgender Veröffentlichung
zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24):

Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der
Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung
(https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf).

Hinweis zur Verwendung von Mutterboden

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung
von baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu
erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern,
zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.
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Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Claudia Hambloch
Fachbereich 31 – Geologie, Rohstoffe, Untergrundnutzung

Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195 – 47803 Krefeld
Tel. +49 2151 897 612
claudia.hambloch@gd.nrw.de
https://www.gd.nrw.de

 

 

23.05.2023 Seite 25/168

25 / 171



Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

teilweise gefolgt.

Erdbebengefährdung

Die gelieferten Informationen zur Erdbebengefährdung wurden in die Begründung mit

Umweltbericht aufgenommen. 

Baugrund

Dem Hinweis zur Beteiligung der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Energie und Bergbau

in NRW wurde gefolgt. Von dort erging der Hinweis, dass das Plangebiet sich über dem auf

Steinkohle verliehenen, inzwischen erloschenen Bergwerksfeld „Auberg“ befindet. Allerdings

ist dort nach derzeitigem Kenntnisstand im Bereich des Planvorhabens kein Abbau von

Mineralien bekannt und demnach nicht mit bergbaulichen Einwirkungen zu rechnen.

Schutzgut Boden

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und teilweise in die Begründung mit

Umweltbericht aufgenommen. Zusätzlich wurde ein Bodengutachten erstellt, dessen

Ergebnisse ebenfalls in den Bebauungsplan aufgenommen wurden.
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RWW GmbH - Netze Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von RWW GmbH - Netze

Meine Belange sind berührt.

RN19-39242600

s. Anhang
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RWW GmbH - Netze Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

gefolgt.

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Zur Untersuchung der Bodenverunreinigungen und Altlasten wurde ein Bodengutachten

erstellt, dessen Ergebnisse in den Bebauungsplan aufgenommen wurden (s. textliche

Festsetzungen, III. Nr. 1 und 2). 
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IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrter Herr Urbanski,

nach Abwägung des gesamtwirtschaftlichen Interesses geben wir nachfolgende
Hinweise zur vorgelegten Planung:

 

Gegen die übergeordneten Planungsziele bestehen nach Abwägung des
gesamtwirtschaftlichen Interesses grundsätzlich keine Bedenken. Allerdings ist der
präsentierte Planungsstand aus unserer Sicht nicht hinreichend konkret, um die
Auswirkungen der Planung auf umliegende Mitgliedsunternehmen vollumfänglich
beurteilen zu können. Sowohl der Zielplan als auch der Entwurf des Darlegungstextes
enthalten nicht die notwendigen planungsrechtlichen (textliche wie zeichnerische)
Festsetzungen. Der Darlegungstext spricht zwar von der Berücksichtigung
betrieblicher Belange (S. 7), führt jedoch nicht aus, wie dies weiter geschehen soll.
Ebenso fehlen an dieser Stelle untermauernde Gutachten.

 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind in jedem Bauleitplanverfahren die öffentli-chen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht ab-zuwägen. Darüber
hinaus sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB die
Belange der Wirtschaft zu berücksichtigen. Hierzu zählen auch die spezifischen
Belange einzelner Betriebe (vgl. Söfker in: Ernst/ Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,
BauGB, § 1, Rn 160).

 

Wie bereits im Zuge des RFNP-Verfahrens mehrfach geäußert, bestehen unsererseits
Befürchtungen, dass umliegende Unternehmen durch ein Heranrücken schutzwürdiger
Nutzungen in Form von Wohnbebauung in ihren Betriebsabläufen zukünftig
eingeschränkt und Entwicklungsmöglichkeiten am Standort erschwert werden. Ebenso
ist mit Blick auf den nahegelegenen SEVESO-III Betrieb unklar, was ein “Tangieren“
dessen Abstandsradius mit dem südlichen Plangebiet zur Folge hat und wie hier
planerisch damit umgegangen wird. Dies ist zwingend zu ergänzen. Grundsätzlich ist
die Planung und Realisierung so auszuführen, dass betroffene Unternehmen nicht
eingeschränkt werden.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass in Mülheim an der Ruhr ein akuter
Mangel an verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen vorliegt. Insofern sollte der
Verlust von GE-/ GI-Flächen im Planbereich dringend an anderer Stelle im Stadtgebiet
ausgeglichen werden.
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IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Die Geschäftsführung

A.

 

 

 

Dipl.-Ing. Daniel Kleineicken

Referent für Raumordnung, Verkehrsinfrastruktur und Geoinformation

GB II – Industrie, Raumordnung, Verkehr
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IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird der Anregung

gefolgt.

Den Hinweisen zur Konkretisierung der Planunterlagen und Erstellung der erforderlichen

Fachgutachten wurde gefolgt. 

Südlich des Plangebiets befindet sich ein Gewerbe- und Industriegebiet, in dem sich der

Betriebsbereich im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG „Rudolf Clauss GmbH & Co. KG“

befindet. Zur Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstands wurde das „Gutachten auf

Basis des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie bzw. des § 50 BImSchG zur Verträglichkeit des

Betriebsbereiches der Rudolf Clauss GmbH & Co. KG mit Planungen in deren Umfeld“ (Büro

UCON GmbH, Münster, 16.07.2018) beauftragt.

Die Untersuchungen basieren auf Ausbreitungsberechnungen unter Berücksichtigung der in

dem Leitfaden KAS-18 genannten Parameter. Die Auswahl der zu untersuchenden Stoffe

erfolgte anhand der von der Rudolf Clauss GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellten

Stofflisten; es wurden stellvertretend die kritischsten Stoffe (Freisetzung von Salpetersäure

sowie Zugabe von Säure in cyanhaltige Bäder) ausgewählt. Des Weiteren wurde eine

Anlagenbegehung durchgeführt.

Die gutachterliche Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das geplante Wohngebiet sich

in einem Abstand von ca. 245 m zum Betriebsbereich befindet, die vorgelagerte Grünfläche ist

ca. 170 m entfernt. Da die schutzbedürftige Wohnnutzung außerhalb des angemessenen

Sicherheitsabstands liegt, sind keine Maßnahmen erforderlich.

Die im Plangebiet vorhandenen und genehmigten Betriebe wurden ebenfalls auf ihren

Störgrad hin untersucht. Hierfür wurde die „Schalltechnische Untersuchung zum

Bebauungsplan ‚Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12‘ der Stadt Mülheim an der Ruhr“

(Wenker & Gesing, Gronau, 13.12.2022) erarbeitet und die Festsetzungen wurden so

getroffen, dass sowohl die Betriebe weiterhin am Standort verbleiben können als auch die

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland

Meine Belange sind berührt.

Hinweis: Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland hat
sich im nachfolgenden Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

gefolgt.

Die genannten Baudenkmäler wurden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen sowie

zusammen mit den Erläuterungen zum Kulturlandschaftsbereich Ruhrtal in die Begründung mit

Umweltbericht aufgenommen. Das sogenannte Pförtnerhaus wurde nach einer gerichtlichen

Entscheidung im Jahr 2022 aus dem Schutzumfang entnommen; in diesem Punkt wurden die

zeichnerischen Festsetzungen angepasst.

Die Anregung zur verbesserten Anbaumöglichkeit an das Kesselhaus mit Schornstein wurde

aufgenommen und die Baugrenze vergrößert, so dass die künftigen Nutzungsmöglichkeiten

variabler sind. Zudem wurde der Anregung zu konkreten Höhenfestsetzungen

nachgekommen. Die denkmalgeschützten Bestandsgebäude wurden mit der vorhandenen

Geschossigkeit festgesetzt, für die neu geplante Bebauung wurden maximale Gebäudehöhen

in Verbindung mit der maximalen Geschossigkeit festgesetzt. Hierbei wurde für den Anbau an

das Kesselhaus die maximale Gebäudehöhe entsprechend dem Bestand festgesetzt. Der

sogenannte Verbindungsbau im Anschluss an das 3-geschossige Baudenkmal wurde mit einer

maximal 4-geschossigen Bebauung und einer maximalen baulichen Höhe von 52,0 m ü. NHN

festgesetzt, um dem jeweiligen Eigentümer einen gestalterischen Spielraum bei gleichzeitiger

wirtschaftlicher Ausnutzung des Grundstücks zu ermöglichen.
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Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie

Meine Belange sind berührt.
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Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

gefolgt.

Der Hinweis auf das frühere Bergwerksfeld und der Hinweis, dass mit bergbaulichen

Einwirkungen nicht zu rechnen ist, wurden in die Begründung mit Umweltbericht sowie als

Hinweis im Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22

Meine Belange sind berührt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

gefolgt.

Der Hinweis wurde im Anschluss an die textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan

aufgenommen.
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Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 70

Meine Belange sind berührt.

23.05.2023 Seite 48/168

48 / 171



Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

23.05.2023 Seite 49/168

49 / 171



Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

23.05.2023 Seite 50/168

50 / 171
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Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

teilweise gefolgt.

 

Natur und Landschaft/ Untere Naturschutzbehörde

Die redaktionellen Änderungen zum Naturschutz und der Landschaftspflege wurden an das

verkleinerte Plangebiet angepasst und aufgenommen; auch die Anregungen zur

Konkretisierung der Begründung mit Umweltbericht wurden aufgenommen, soweit die Flächen

auch nach der Plangebietsverkleinerung noch Bestandteil des Bebauungsplans sind.

Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets wurden in Absprache mit der Fachbehörde in den

Bebauungsplan übernommen.

Die Ausführungen zum Orts- und Landschaftsbild wurden um den Aspekt Wald ergänzt. Der

Mühlenbach befindet sich nach der Plangebietsverkleinerung nicht mehr im Geltungsbereich,

so dass hierzu keine Ergänzungen notwendig sind.

Der Bebauungsplanentwurf wurde hinsichtlich der geplanten Grünfugen aus dem Wohngebiet

heraus in Richtung Ruhraue überarbeitet. Die Anzahl der möglichen neuen

Wegeverbindungen wurde auf eine verringert, wodurch die Eingriffe in den vorhandenen

Vegetationsbestand reduziert werden.

 

Artenschutzbeitrag

Um für das Plangebiet das Vorkommen planungsrelevanter Tierarten zu überprüfen, wurde in

den Jahren 2010 und 2022 ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stufe 1 und 2) erstellt.

Vertiefend wurde die Vogelart des Flussregenpfeifers in einem Monitoring von März bis Juni

2022 untersucht. 

Die Artenschutzprüfung auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Fachbeiträge der Stufen I

und II kommen zu dem Ergebnis, dass bei Einhaltung von verschiedenen Schutz- und

Vermeidungsmaßnahmen keine Zugriffsverbote gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

ausgelöst werden. Hierzu werden die entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan

getroffen (s. textliche Festsetzungen unter I. Nr. 11).

 

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag und Baumgutachten 

Ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag wurde erstellt, in dem die im Bestand vorhandenen
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Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Strukturen auch unter Berücksichtigung der städtischen Baumschutzsatzung erfasst und

bewertet wurden. Der Baumbestand im Plangebiet wurde größtenteils eingemessen und

kartiert. In einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wurden die Eingriffe in Natur und

Landschaft unter Berücksichtigung bereits umgesetzter Ausgleichmaßnahmen bilanziert,

sowie Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen. Entsprechende

Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan aufgenommen (s. textliche Festsetzungen I. Nr.

7 bis 10).

 

FFH-Vorprüfung

Südlich des Plangebietes liegt in ca. 300 m Entfernung das FFH-Gebiet „Ruhraue in Mülheim“

(DE-4507-301). Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet wurde eine FFH-Vorprüfung

durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der

landschaftspflegerisch und artenschutzrechtlich erforderlichen Vermeidungs-und

Minderungsmaßnahmen (u.a. Erhalt der Eingrünung, vogelfreundliche Verglasung, insekten-

und fledermausfreundliche Beleuchtung, Abzäunung des Plangebiets) keine erhebliche

Beeinträchtigung des FFH-Gebiets „Ruhraue in Mülheim“ zu erwarten ist. 

 

Klima

Im Umweltbericht wurde die aktuelle „Klimaanalyse Stadt Mülheim an der Ruhr, RVR 2018“

ergänzt. 

Im „Ausgleichsraum Ruhraue“ wurden keine neuen Strömungshindernisse festgesetzt und

gemäß der Anregung wurde die im östlichen Plangebiet festgesetzte Bebauung durch eine

Grünfuge (Festsetzung als Fläche für die Wasserwirtschaft) sowie Öffnungen in den

Baugebieten u.a. zwecks Bündelung zweier Tiergarageneinfahrten unterbrochen. Hierdurch

wird ein guter Luftaustausch mit der Umgebung ermöglicht.

 

Lufthygiene

Zur Beurteilung der Lufthygiene wurde eine Luftschadstoffprognose im Rahmen des

Bebauungsplans Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12 vom Büro ACCON Greifenberg erstellt.

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Detailmodell MISKAM mit Emissionsdaten aus

dem Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA 4.1) für das Bezugsjahr 2025 durchgeführt. Die

berechnete Gesamtimmissionsbelastung stellt eine Überlagerung der städtischen

Hintergrundbelastung und der Zusatzbelastung aus dem lokalen Verkehr dar sowie auch den

Fahrverkehr auf den Erschließungsstraßen innerhalb des Plangebiets. 

Die Immissionszusatzbelastung beträgt für NO2 maximal 7 ?g/m³ im Prognose-Nullfall und

maximal 9 ?g/m³ im Prognose-Planfall. Die PM10-Immissionsuusatzbelastung beträgt in

beiden Prognosefällen maximal 2 ?g/m³. Für PM2,5 beträgt die maximale Zusatzbelastung 1
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Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

?g/m³ im Prognose-Nullfall und maximal 2 ?g/m³ im Prognose-Planfall. 

Insgesamt liegen die prognostizierten Immissionskonzentrationen für die Schadstoffe NO2,

PM10 und PM2,5 im gesamten Untersuchungsgebiet unter den Grenzwerten von 40 ?g/m³

bzw. 20 ?g/m³.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die in der 39. BImSchV festgelegten Grenzwerte an

den Bebauungen im Untersuchungsgebiet für das Prognose Bezugsjahr 2025 sicher

eingehalten werden. Der Schutz der menschlichen Gesundheit ist gewährleistet und wird

durch das Planvorhaben nicht gefährdet.

 

Untere Immissionsschutzbehörde

Die im Plangebiet existierenden emittierenden Betriebe eines Kaminverkäufers und einer

Kaffeerösterei sind beide bauaufsichtlich nicht genehmigt. Eine Berücksichtigung der Belange

dieser Betriebe im Rahmen der Abwägung ist daher nicht erforderlich. Dennoch wurden die

Immissionen der beiden Betriebe untersucht und ein erhebliches Störpotenzial insbesondere

des Kaminverkäufers bei Betrieb der Feuerstätten festgestellt. Um Konflikte mit der künftigen

Wohnbebauung zu vermeiden, wurde ein bauaufsichtliches Anhörungsverfahren gestartet mit

dem Ziel, die Betriebe – unter Berücksichtigung der Belange eines allgemeinen Wohngebiets –

nachträglich genehmigen zu können. 

 

Lärmschutz

Die Lärmemissionen und -immissionen wurden für den Verkehrs- und Gewerbelärm in einer

schalltechnischen Untersuchung vom Dezember 2022 ermittelt. Als Grundlage für die

Berechnung dienten die Verkehrsgutachten für die Bereichsplanung Düsseldorfer Straße/

Kassenberg vom September 2018 sowie dessen Aktualisierung vom Januar 2020 und der

aktuelle Bebauungsplanentwurf.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen wurden anhand der Orientierungswerte

gemäß DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau), der Grenzwerte der 16. BImSchV

(Verkehrslärmschutzverordnung) und der Richtwerte der TA Lärm bewertet. Für die

Erschließung der geplanten Neubebauung wurde zusätzlich im Juni 2022 eine

Erschließungsplanung erstellt.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung wurden als aktive und passive

Schallschutzmaßnahmen in den Bebauungsplan aufgenommen (s. textliche Festsetzungen I.

Nr. 6).

 

Untere Wasserbehörde

Grundwasser
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Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Die redaktionellen Ergänzungen wurden in die Begründung mit Umweltbericht aufgenommen.

 

Oberflächengewässer

Aufgrund der Verkleinerung des Plangebiets befindet sich der Saarner Mühlenbach nicht mehr

im Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Der Heubach soll im Bereich des Heuwegs von der Mischwasserkanalisation entflochten

werden. An der Zuleitung in den Mischwasserkanal wird diese gefasst und in einer neuen

Verrohrung zunächst im Heuweg, dann kreuzend unter der Düsseldorfer Straße in der

Zuwegung in das Plangebiet durch die Unterführung an den Bestandsgebäuden und dort im

letzten Schacht aufstauend in die eingefasste, offene Gewässertrasse geführt. Dort wird der

Heubach als urbanes Gewässer verlaufen, eingefasst in beidseitige Aufkantungen in einer

Trassenbreite von insgesamt 3,50 m. Hierfür wurde eine „Fläche für die Wasserwirtschaft,

Zweckbestimmung Heubach“ festgesetzt.

Für den Bereich, in dem der offengelegte Heubach östlich der Planstraße verlaufen soll, wurde

ebenfalls eine „Fläche für die Wasserwirtschaft“ festgesetzt. Diese Fläche befindet sich

zwischen den beiden Wohnbauflächen WA1 und WA2. Im weiteren Verlauf wird für die

Gewässertrasse innerhalb der Ruhraue eine Fläche als „Fläche zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

festgesetzt und mit der festgesetzten öffentlichen Grünfläche überlagert. In diesen Bereichen

soll der Heubach als offenes Fließgewässer naturnah gestaltet werden, bis zu seiner Mündung

in die Ruhr. Die festgesetzte Breite der Fläche lässt genug Spielraum, das Bachbett später

mäandrierend und mit typischen Bepflanzungen begleitet herstellen zu können.

Die Details der Gewässerplanung werden in einem nachgeordneten gewässerrechtlichen

Verfahren festgelegt. Dementsprechend konnte im Bebauungsplan noch kein konkreter

Gewässerrandstreifen festgesetzt werden.

 

Einleitung von Niederschlagswasser in den Heubach

Die Niederschlagswässer der neuen Baugebiete WA1, WA2 und Teilbereiche des MU

(Quartiersgarage und nördlich davon gelegenes Baufeld) sollen gemäß dem

Entwässerungskonzept in den Heubach eingeleitet und so der Ruhr zugeführt werden. Ziel ist

es, das anfallende Niederschlagswasser möglichst ortsnah dem lokalen Wasserhaushalt

wieder zuzuführen.

Bei der Einleitung des Niederschlagswassers ist die Verwendung von unversiegelten

Metallmaterialien für Dachflächen, Dach- und Regenrinnen unzulässig, da durch solche

Materialien schädliche Stoffe ausgeschwemmt und über die Niederschlagswasserleitungen in

den Wasserkreislauf gelangen könnten. Ein entsprechender Nachweis über die Verwendung

geeigneter Materialien ist im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis zu führen.

In diesem Zusammenhang wurde der Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, dass die
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Amt 70 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Einleitung von Niederschlagswasser in den Heubach schadlos zu erfolgen hat. Für die

Einleitung von Niederschlagswasser in das Oberflächengewässer sind wasserrechtliche

Erlaubnisse gem. §§ 8, 9 WHG erforderlich. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser ins Grundwasser

Die Hinweise zur Versickerung wurden nicht in den Bebauungsplan übernommen, da das

Entwässerungskonzept für das Plangebiet ohne Versickerungsanlagen auskommt. Die

Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser in das noch offenzulegende Gewässer ist

im Plangebiet gegenüber einer Versickerung ins Grundwasser vorzuziehen, da zum einen

damit die Gefahr eines möglichen Stoffeintrages über die Bodenpassage durch Altlasten und

Aufschüttungen ausgeschlossen wird und zum anderen die Möglichkeit einer Versickerung

bestimmten technisch erschwerenden Anforderungen unterliegt. 

 

Überflutungsnachweis

Gemäß der DIN 1986 – 100, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, ist ein

Überflutungsnachweis für Grundstücke notwendig. Dieser wird in der Regel im

Zusammenhang mit dem Bauantrag gefordert. Folglich wurde der Überflutungsnachweis nicht

im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erbracht. 

 

Trinkwasser-/ Heilquellenschutzgebiete

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist zu diesem Aspekt keine Stellungnahme erforderlich. 

 

Überschwemmungsgebiete und Hochwassergefahren

Im östlichen Plangebiet ist ein Überschwemmungsgebiet gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz

(WHG) festgesetzt und wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. Dieses

tangiert die Wohnbaufläche in minimalem Umfang.

Die geplante neue Wohnbebauung wird mit Baugrenzen definiert und befindet sich komplett

außerhalb des Überschwemmungsgebiets. Zudem werden die Geländehöhen im östlichen

Plangebiet etwas erhöht, so dass die Bauflächen gegen HQextrem und damit nicht nur gegen ein

100-jähriges Hochwasser geschützt sind. Unter diesen Bedingungen wird die Festsetzung der

Wohnbaufläche als vertretbar angesehen.

 

Wasserrahmenrichtlinie
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Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Offenlegung des Heubachs wurde im Rahmen des

Entwässerungskonzepts des Büros PE Becker für den Bebauungsplan berücksichtigt. 

Demnach soll der Heubach im Bereich des Heuwegs von der Mischwasserkanalisation

entflochten werden. An der Zuleitung in den Mischwasserkanal wird diese gefasst und in einer

neuen Verrohrung zunächst im Heuweg, dann kreuzend unter der Düsseldorfer Straße in der

Zuwegung in das Plangebiet durch die Unterführung an den Bestandsgebäuden und dort im

letzten Schacht aufstauend in die eingefasste, offene Gewässertrasse geführt. Dort wird der

Heubach als urbanes Gewässer verlaufen, eingefasst in beidseitige Aufkantungen in einer

Trassenbreite von insgesamt 3,50 m. 

Für den Bereich, in dem der offengelegte Heubach östlich der Platzfläche verlaufen soll, wird

eine „Fläche für die Wasserwirtschaft“ festgesetzt. Diese Fläche befindet sich östlich der

Planstraße und zwischen den beiden Wohnbauflächen WA1 und WA2. Im weiteren Verlauf

wird für die Gewässertrasse innerhalb der Ruhraue eine Fläche als „Fläche zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20

BauGB festgesetzt und mit der festgesetzten öffentlichen Grünfläche überlagert. In diesen

Bereichen soll der Heubach als offenes Fließgewässer renaturiert werden, bis zu seiner

Mündung in die Ruhr. Die festgesetzte Breite der Fläche lässt genug Spielraum, das Bachbett

später mäandrierend und mit typischen Bepflanzungen begleitet herstellen zu können.

Die Ergänzungen zum Saarner Mühlenbach wurden nicht in den Bebauungsplan

übernommen, da sich der Bach nach der Plangebietsverkleinerung nicht mehr im

Geltungsbereich befindet.

 

Abwasserbeseitigung

Da keine Hinweise eingegangen sind, ist zu diesem Aspekt keine Stellungnahme erforderlich.

Die Entsorgung wurde als ein Aspekt im Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan

berücksichtigt.

 

Untere Bodenschutzbehörde

Zur Untersuchung der Bodenverhältnisse insbesondere im Hinblick auf Altlasten wurde ein

Bodengutachten mit entsprechenden Bohrungen und Bodenanalysen erstellt, dessen

Ergebnisse in den Bebauungsplan aufgenommen wurden (s. textliche Festsetzungen, III. Nr. 1

und 2). 

 

Hochwasserschutz

Im östlichen Plangebiet ist ein Überschwemmungsgebiet gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz

(WHG) festgesetzt und wurde in den Bebauungsplan übernommen. Dieses tangiert die

Wohnbaufläche in minimalem Umfang. Die geplante Bebauung befindet sich aber komplett
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außerhalb des Überschwemmungsgebiets. Zudem werden die Geländehöhen im östlichen

Plangebiet etwas erhöht, so dass die Bauflächen gegen HQextrem und damit nicht nur gegen ein

100-jähriges Hochwasser geschützt sind.

Die Hinweise auf die Ver- und Gebote im Überschwemmungsgebiet wurden als Hinweise im

Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen.

 

Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Die Festsetzung einer Wertstoffsammelstelle im Plangebiet wurde geprüft und verworfen. Die

von solchen Anlagen ausgehenden Störwirkungen wurden im Hinblick auf die geplante

Wohnbebauung negativ bewertet. Direkt südlich des Plangebiets befindet sich mit einem

großen öffentlichen Parkplatz genügend Raum für einen alternativen Standort.
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Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Meine Belange sind berührt.

Hinweis: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 hat sich im nachfolgenden
Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

gefolgt.

Seitens der Dezernate 25, 26, 33, 51, 52 und 53.1 sind keine Hinweise eingegangen, so dass

hier keine Stellungnahme erforderlich ist. 

Dem Hinweis des Dezernats 35 wurde gefolgt und die drei genannten öffentlichen Behörden

hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange beteiligt.

Der Hinweis des Dezernats 53.2 wurde geprüft. Südlich des Plangebiets befindet sich ein

Gewerbe- und Industriegebiet, in dem sich der Betriebsbereich im Sinne des § 3 Abs. 5a

BImSchG „Rudolf Clauss GmbH & Co. KG“ befindet. Zur Ermittlung des angemessenen

Sicherheitsabstands wurde das „Gutachten auf Basis des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie

bzw. des § 50 BImSchG zur Verträglichkeit des Betriebsbereiches der Rudolf Clauss GmbH &

Co. KG mit Planungen in deren Umfeld“ (Büro UCON GmbH, Münster, 16.07.2018)

beauftragt.

Die Untersuchungen basieren auf Ausbreitungsberechnungen unter Berücksichtigung der in

dem Leitfaden KAS-18 genannten Parameter. Die Auswahl der zu untersuchenden Stoffe

erfolgte anhand der von der Rudolf Clauss GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellten

Stofflisten; es wurden stellvertretend die kritischsten Stoffe (Freisetzung von Salpetersäure

sowie Zugabe von Säure in cyanhaltige Bäder) ausgewählt. Des Weiteren wurde eine

Anlagenbegehung durchgeführt.

Die gutachterliche Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das geplante Wohngebiet sich

in einem Abstand von ca. 245 m zum Betriebsbereich befindet, die vorgelagerte Grünfläche ist

ca. 170 m entfernt. 

Da die schutzbedürftige Wohnnutzung außerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands

liegt, sind keine Maßnahmen erforderlich.

Der Hinweis des Dezernats 54 auf das gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet

wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Der Hochwasserschutz wurde im

Rahmen eines Entwässerungskonzepts geprüft mit dem Ergebnis, dass sich die geplante

Bebauung komplett außerhalb des Überschwemmungsgebiets befindet. Zudem werden die

Geländehöhen im östlichen Plangebiet etwas erhöht, so dass die Bauflächen gegen ein

HQextrem und damit nicht nur gegen ein 100-jähriges Hochwasser geschützt sind.
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Stabsstelle - Klimaschutz Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Stabsstelle - Klimaschutz

Meine Belange sind berührt.

 

Anbei übersende ich Ihnen die Stellungnahme zum Vorsorgenden
Bodenschutz/Klimaschutz und Klimaanpassung. Hierzu werden Hinweise und
Anregungen gegeben.

Es bestehen keine grunsätzlichen Bedenken. Folgende Hinweise werden für das
weitere Planverfahren gegeben.

 

I. Vorsorgender Bodenschutz und  besonders schutzwürdige Böden

Schutzwürdige Böden liegen nicht vor.

 

II. Klimaschutz und Klimaanpassung

Nach § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 5 BauGB sind Klimaschutz und Klimaanpassung
ausdrücklich abwägungsrelevante Belange. Insbesondere wegen der langen
Nutzungsdauer von Gebäuden und baulicher Infrastruktur bietet die verbindliche
Bauleitplanung eine Vielzahl von Ansatzpunkten um eine nachhaltige, am
Klimaschutz orientierte städtebauliche Entwicklung zu fördern und planungsrechtlich
zu sichern. Die verbindliche Bauleitplanung bietet eine Vielzahl von Ansatzpunkten,
um eine nachhaltige, am Klimaschutz orientierte städtebauliche Entwicklung zu
fördern und planungsrechtlich zu sichern.  Hierzu steht ein ganzer Instrumentenkasten
zur Verfügung. Neben den Festsetzungsmöglichkeiten nach Baugesetzbuch (BauGB)
sind vertragliche Vereinbarungen- insbesondere städtebauliche Verträge möglich.

 

Verschiedene vom Rat der Stadt beschlossene Planungsgrundlagen konkretisieren
zudem, die für das Stadtgebiet festgelegten Klimaschutzziele.

(1) Reduzierung der CO2 Emissionen (Klimabündnis), Mülheim ist seit 1992 Mitglied
im Klimabündnis und hat sich per Ratsbeschluss verpflichtet bis zum Jahr 2030 den
CO2 Ausstoß auf der Basis von 1990 zu halbieren. Hierzu müssen noch erhebliche
Anstrengungen unternommen werden, die weit über das hinausgehen, was durch
konventionelle Bauweise (ENEV) und Energieversorgung bislang im Neubaubereich
im Stadtgebiet praktiziert wird.

(2) Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Energie (A11/0261-01) zu
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Handlungsansätzen und Leitgedanken zu Klimaschutz und Klimaanpassung als
grundlegendes Handlungskonzept.

(3) Beschluss des Energetischen Stadtentwicklungsplanes im Rat der Stadt
(V16/002701)

 

Im Bereich des Plangebietes entsteht als Wiedernutzung einer vorher industriell
genutzten und heute teilweise brachliegenden Fläche, ein durch Wohnen und
Mischnutzung geprägtes Neubaugebiet. Vorgesehen im Entwurf sind kompakte 3-5
geschossige Gebäude sowie der Erhalt von Kesselhaus und Industrieschornstein sowie
der historischen denkmalgeschützten Bebauung am Kassenberg.

 

Dem Planentwurf ist die städtebauliche Struktur, so wie sie nach dem heutigen
Kenntnisstand angestrebt wird zu entnehmen. Eine Fläche für Versorgung Flächen im
Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB: "Versorgungsflächen einschließlich Flächen für
Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung,
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien
oder Kraft-Wärme-Kopplung" ist im Planentwurf noch nicht enthalten.  Es wird
darauf hingewiesen, dass Überlegungen angestellt werden sollten
Versorgungsflächen festzulegen.

Angaben zur Energetischen Versorgung des Gebäudekomplexes und den zusätzlich
erzeugten CO2 Emissionen für die Beheizung und Kühlung des Gebäudekomplexes
werden im weiteren Verfahren von Bedeutung sein.  Für den Bebauungsplan wird
daher konkret angeregt ein Energiekonzept zu erarbeiten, dass dem Planentwurf
hinzuzufügen ist. Dieses Energiekonzept soll auch Angaben machen zum:

A/V Verhältnis der geplanten Gebäude,
Baustandard  (ENEV) oder andere Varianten z.B. Passivhausstandard /
Energieplus Gebäude
vorgesehener Primärenergiebedarf / Endenergiebedarf der geplanten Gebäude
Vorgesehene Energieversorgung
Ein eine entsprechende Bewertung der zusätzlich erzeugten CO2 Emissionen

Priorisiert wird hier eine zentrale Energieversorgung durch Kraft – Wärme Kopplung
(z.B. mit Biogas/Geothermie) sowie zusätzliche Anlagen zur dezentralen
Stromerzeugung aus Photovoltaik zur Abdeckung des Strombedarfes im Plangebiet für
die Sektoren Mobilität, Wohnen und Gewerbe.

Bei der  Freiraumgestaltung sollten bereits im Planungsstadium die prognostizierten
klimatischen Veränderungen der kommenden Jahrzehnte Berücksichtigung finden.
Dies betrifft insbesondere die zunehmenden heißen Tage und Trockenperioden.
Unversiegelte Böden und Vegetation erbringen eine Substrat- und
vegetationsabhängige hohe Verdunstungsleistung bzw. Kühlwirkung. Gerade in
verdichteten Stadträumen begrenzen diese die Überwärmung. Daher ist auf die 
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Gestaltung von Oberflächen und  Ausrichtung der Baukörper unter diesen Aspekten
ein besonderes Augenmerk zu richten.

Gute Ansatzpunkte liegen hier in der Oberflächenstruktur und der Farbgebung
der Gebäudehülle, sowie in dem Umfang und der Art der Begrünung z.B. durch
Dachbegrünung bzw. durch die Anlage von Flächen und Becken mit
verdunstungsintensiven Substraten oder Wasser.
Zusätzlich sollten die vorgesehen Dachflächen der Gebäude begrünt werden.
Für das Quartiersparkhaus sollte eine intensive Dachbegrünung
festgesetzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass diese und mit eine
Photovoltaikanlage ergänzt werden kann.
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Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

gefolgt.

Die Hinweise und Anregungen wurden zur Kenntnis genommen. Die Belange des Schutzguts

Klima wurden im Rahmen der Begründung mit Umweltbericht berücksichtigt.
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Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

zum Bebauungsplan Kassenberg / Lindgens-Areal
nehmen wir wie folgt Stellung:

Der Ruhrverband betreibt an der Mintarder Straße /
Düsseldorfer Straße ein Regenüberlaufbecken, dessen
Ablaufkanal über die geplante Fläche zur Ruhr
verläuft. Dieser Kanal ist zur Zeit noch nicht
vollständig dinglich im Grundbuch abgesichert. Auch
ein Schutzstreifen mit einer Gesamtbreite von 8
Metern ist noch nicht eingetragen und ist zukünftig zu
berücksichtigen. Sollte es zu einer Aufschüttung des
Geländes kommen, sind die Schachtbauwerke des
Kanal dem Geländeniveau anzupassen und stets
zugänglich zu halten. Eine mögliche Überbauung
außerhalb der Schachtbauwerke wird vom
Ruhrverband sehr kritisch gesehen und bedarf der
besonderen Zustimmung und der rechtzeitigen
Abstimmung.

Da die Versickerung von Niederschlagswasser in den
Aufschüttungsböden kaum möglich ist, ist die
Ableitung von Niederschlagswasser teilweise über den
Heubach in die Ruhr geplant. Ein Ableitung über
unseren Entlastungskanal in die Ruhr ist  aus
rechtlichen Gründen nicht möglich.

Das vorhandene Regenbecken ist ein geschlossenes
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Becken und hat zur Entlüftung entsprechende
Lufthutzen eingebaut. Nach langer Trockenheit füllt
sich bei einsetzenden stärkeren Regenereignissen das
Becken mit Mischwasser. Dabei wird die Luft im
Becken verdrängt und es kann bei entsprechender
Windrichtung zu Geruchsbelästigungen im neuen
Wohngebiet führen. Sofern die Bebauung zu dicht an
unsere Anlage heranreicht, lehnen wir jede Haftung
für Emissionen ab.

Für Rückfragen stehe wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

 

Ralf Wilms

Hinweis: Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg hat sich im nachfolgenden
Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

gefolgt.

Der genannte Schutzstreifen für die Ablaufleitung des Regenüberlaufbeckens Mintarder

Straße wurde in den Bebauungsplan aufgenommen und mit einem Leitungsrecht zugunsten

des Entsorgungsträgers festgesetzt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt in dem zur

Bebauung vorgesehenen Bereich insgesamt 8 m, innerhalb der öffentlichen Grünfläche 16 m,

da hier der Leitungsverlauf nicht komplett eingemessen und mit einer gewissen Unsicherheit

behaftet ist.

Für die Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers wurde ein

Entwässerungskonzept erstellt. Dieses sieht die Ableitung des unbelasteten

Niederschlagswassers in den noch offenzulegenden Heubach vor, so dass die Ablaufleitung

hierfür nicht benötigt wird.

23.05.2023 Seite 84/168

Stellungnahme:

84 / 171



medl GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von medl GmbH

Meine Belange sind berührt.
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medl GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

teilweise gefolgt.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Energiekonzept für einen Teilbereich der

Fläche (das frühere Lindgens-Areal) erarbeitet, aber noch nicht abschließend fertiggestellt.

Daher sind im Bebauungsplan keine konkreten Festsetzungen hierzu erfolgt.

Die neue Erschließungsstraße im Plangebiet sowie die Platzfläche sollen nach Fertigstellung

in öffentliches Eigentum übergehen, so dass hier keine Festsetzung eine Geh-, Fahr- und

Leitungsrechts erforderlich ist. 
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Eingabe von Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Ruhrgebiet

Meine Belange sind berührt.

Wald ist betroffen und wird überplant. Kompensationen sind erforderlich. Mit der
UNB abgestimmter Vorschlag ist in der Stellungnahme enthalten.
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr wird den Anregungen

teilweise gefolgt.

Das Plangebiet wurde zwischen der Aufstellung und der Auslegung des Bebauungsplans

insbesondere im Süden stark verkleinert, so dass sich die als „Wald“ bewerteten Flächen nun

außerhalb des Geltungsbereichs befinden.

Südlich des Plangebietes befindet sich Wald im Sinne des Gesetzes. Die vom

Regionalforstamt Ruhrgebiet empfohlenen Abstände werden mit dem südlichsten Baufenster

nicht eingehalten. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Pflegemaßnahmen

außerhalb des Plangebietes in dem Waldbestand südlich des Fuß- und Radweges, in einer

Tiefe von ca. 20 m erforderlich, so dass in einem Gesamtabstand von ca. 30 m ab

Gebäudekante vom Wald keine Gefahren ausgehen. 
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Bebauungsplan „Kassenberg/ Lindgens-Areal – X 12“ – Stellungnahmen Öffentlichkeit (TÖB) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stellungnahmen der Verwaltung zu den Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen der förmlichen Beteiligung 
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Allgemeine Informationen Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Die Belange folgender Beteiligter sind nicht berührt:

Ruhrbahn

E.ON SE - CoC Crem / Mining

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH - Abteilung GW(L)/Wegerecht
und Leitungssicherung

Polizeipräsidium Essen - Direktion Verkehr - Führungsstelle

RWW GmbH - Netze

Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung - Leitungen Bestandssicherung

medl GmbH
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Amt 32 - Kampfmittelbeseitigung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 32 - Kampfmittelbeseitigung

Meine Belange sind berührt.
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Amt 32 - Kampfmittelbeseitigung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 32 - Kampfmittelbeseitigung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 32 - Kampfmittelbeseitigung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Der Hinweis wurde im Anschluss an die textlichen Festsetzungen in den
Bebauungsplan aufgenommen.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlass Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlassung West

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

sie erhalten unsere Stellungnahme.  

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Springsguth

 

 

Telekom Deutschland GmbH

Technik Niederlassung West

Ralf Springsguth

Sachbearbeiter Team Betrieb 1

Friedrichstr. 1, 46483 Wesel

E-Mail: t_nl_west_pti_13_betrieb@telekom.de

www.telekom.de   
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Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlass Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlass Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlass Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Deutsche Telekom Technik GmbH - Technik Niederlass Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Verlegung der Netzinfrastruktur ist
erst im Rahmen des dem Bauleitplanverfahren nachgelagerten Ausbaus der
öffentlichen Verkehrsflächen möglich und kann daher nicht im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens berücksichtigt werden.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg

Meine Belange sind berührt.

Hinweis: Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg hat sich bereits im vorhergehenden
Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Ruhrverband - Abteilung Essen/Duisburg Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Der genannte Schutzstreifen für die Ablaufleitung des Regenüberlaufbeckens
Mintarder Straße wurde in den Bebauungsplan aufgenommen und mit einem
Leitungsrecht zugunsten des Entsorgungsträgers festgesetzt. Die Breite des
Schutzstreifens beträgt in dem zur Bebauung vorgesehenen Bereich insgesamt 8 m,
innerhalb der öffentlichen Grünfläche 16 m, da hier der Leitungsverlauf nicht komplett
eingemessen und mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist.

Für die Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers wurde ein
Entwässerungskonzept erstellt. Dieses sieht die Ableitung des unbelasteten
Niederschlagswassers in den noch offenzulegenden Heubach vor, so dass die
Ablaufleitung hierfür nicht benötigt wird.

Auf die mögliche Geruchsbelastung durch das Regenüberlaufbecken bei bestimmten
Wetterlagen wurde das Eigentum besitzende Unternehmen hingewiesen. Die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden
gewahrt.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale W Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale
Wirtschaftsförderung
Meine Belange sind berührt.

Die Stellungnahme ist angehängt.

Hinweis: Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale Wirtschaftsförderung
hat sich bereits im vorhergehenden Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale W Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale W Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Westnetz GmbH - Regionalzentrum Ruhr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Westnetz GmbH - Regionalzentrum Ruhr

Meine Belange sind berührt.

gegen den Entwurf des Bebauungsplanes haben wir keine Bedenken.

Die Stromversorgung des Bebauungsplangebietes ist grundsätzlich sichergestellt.

Im Bereich der Vekehrsflächen planen wir die Verlegung von Leerrohren zur
künftigen Aufnahme der Mittel- und Niederspannungskabel.

Die Planung ist im beigefügten Bebauungsplan dargestellt.
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Westnetz GmbH - Regionalzentrum Ruhr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Westnetz GmbH - Regionalzentrum Ruhr Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Verlegung der Netzinfrastruktur ist
erst im Rahmen des dem Bauleitplanverfahren nachgelagerten Ausbaus der
öffentlichen Verkehrsflächen möglich und kann daher nicht im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens berücksichtigt werden.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Stabsstelle - Klimaschutz/Klimaanpassung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Stabsstelle - Klimaschutz/Klimaanpassung

Meine Belange sind berührt.
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Stabsstelle - Klimaschutz/Klimaanpassung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Stabsstelle - Klimaschutz/Klimaanpassung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Stabsstelle - Klimaschutz/Klimaanpassung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Stabsstelle - Klimaschutz/Klimaanpassung Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Die Hinweise und Anregungen wurden zur Kenntnis genommen. Die Belange des
Schutzguts Klima wurden im Rahmen der Begründung mit Umweltbericht
berücksichtigt. Über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Anforderungen an
Gebäude wurden nicht vereinbart, da eine Festsetzung aus städtebaulichen Gründen
unter Beachtung des Abwägungsgebotes und der Prüfung der Verhältnismäßigkeit
nicht erforderlich ist.

Die konkrete Planung des Heubachs wird erst im Rahmen der nachfolgenden
Entwurfs- und Ausführungsplanung erfolgen. In diesem Zusammenhang können
entstehende Synergien konsequent geprüft und verfolgt sowie gestalterische Belange
umfassend einbezogen werden.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie unsere Stellugnahme zur Bauleitplanung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Theresa König M.A. M.Sc.

Wissenschaftliche Referentin

Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege

--------------------------------------------------

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim Tel  02234 9854-538 Fax
0221 8284-3127

 

Theresa.Koenig@lvr.de

www.denkmalpflege.lvr.de

Hinweis: Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland hat
sich bereits im vorhergehenden Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Die vorhandenen Baudenkmäler wurden nachrichtlich in den Bebauungsplan
übernommen.

Das ehemalige Pförtnerhaus wurde mit II Vollgeschossen und einer Baugrenze
festgesetzt. Das Pförtnerhaus grenzt unmittelbar an ein Baudenkmal an und diesem
wird ein Abwehrrecht gegenüber einer den Denkmalwert beeinträchtigenden
Bebauung zugesprochen. Infolgedessen wurde eine detailliertere Höhenfestsetzung für
das Pförtnerhaus nicht als erforderlich angesehen, da einem Umbau oder einer
Neubebauung ein gewisser Gestaltungsspielraum bleiben soll.

Der mögliche IV-geschossige Anbau an den sog. „Zwischenbau“ erfüllt in seiner
städtebaulichen Funktion die nordwestliche Fassung des künftigen Platzes. Im
Zusammenspiel mit den möglichen Gebäudehöhen an den anderen Platzkanten wurde
hier eine maximal IV-geschossige Bebauung festgesetzt, um ein einheitliches Stadtbild
zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde für einen Teil der Gebäudefassade auch
eine Baulinie festgesetzt.

Der „Zwischenbau“ hat eine Firsthöhe von ca. 49,5 m ü. NHN, der Hauptteil des
Gebäudes am Kassenberg hat eine Firsthöhe von ca. 54 m ü. NHN und das neu
zulässige IV-geschossige Gebäude ist mit einer Maximalhöhe von 52,0 m ü. NHN
festgesetzt. Eine differenzierte Höhenfestsetzung der Bestandsgebäude wurde als
entbehrlich angesehen, gerade weil die Gebäude dem Denkmalschutz unterliegen und
bauliche Änderungen somit der Zustimmungspflicht der Unteren Denkmalbehörde
unterliegen. Gleichwohl wurden die vorhandenen Gebäudehöhen zur Abwägung der
festgesetzten Höhen der neu hinzukommenden Gebäude herangezogen. Damit wurden
die Belange des Denkmalschutzes aus planerischer Sicht ausreichend berücksichtigt.

Die Eigentumsverhältnisse können nicht über den Bebauungsplan geregelt werden. Die
Möglichkeit der wirtschaftlichen Ausnutzung ist durch die Festsetzungen gegeben.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde

Meine Belange sind berührt.
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Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

23.05.2023 Seite 134/168

134 / 171



Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

23.05.2023 Seite 135/168

135 / 171



Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Natur und Landschaft/ Untere Naturschutzbehörde

Die Festsetzungen der Tiefgaragen werden nicht angepasst, da sie in dieser Größe
benötigt werden, den ruhenden Verkehr der Wohngebäude aufnehmen zu können. Eine
Verkleinerung der Grundfläche hätte eine zweite untere Ebene zur Folge; darauf soll
aufgrund der Nähe zur Ruhr und dem bekannten Grundwasserstand verzichtet werden.

Die Anregung, auf eine Überschreitung der östlichen und südlichen Baugrenzen für
z.B. Balkone und Terrassen zu verzichten, wurde nicht gefolgt. Der dem
Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche Entwurf sieht eine Wohnbebauung in
Richtung der Ruhrauen vor; dieses Ziel wird durch die Festsetzungen des vorliegenden
Plans konkretisiert. Die dabei festgesetzten Baugrenzen sowie die o.g.
Überschreitungsmöglichkeit stellen dabei die maximal mögliche Größe der Baukörper
dar und müssen nicht ausgeschöpft werden. Zum Schutz der vorhandenen Baumkulisse
wurde festgesetzt, dass eine ökologische Baubegleitung erfolgen muss und ein
Baumsachverständiger die Arbeiten zu begleiten hat. Zudem müssen bestehende
Grundstücksgrenzen beachtet werden, so dass keine Inanspruchnahme der Ruhrauen
gegeben ist. Diese Festsetzungen werden zur Einhaltung des Ziels, die bestehende
durchgängige Baumkulisse im Übergang des Baufelds zur Ruhraue zu erhalten, als
ausreichend angesehen.

Auch für die südlichen Baugrenzen wurde keine Ausnahme von den Festsetzungen
aufgenommen, da das südliche Baufeld mit 13 m Bautiefe weniger
Gestaltungsspielraum lässt und hier eine Überschreitung für Balkone in Südlage
städtebaulich ermöglicht bleiben soll. Zudem grenzt in diesem Bereich relativ nah ein
Fuß- und Radweg an, so dass im verbleibenden Bereich zwischen Baufeld und Weg
auch ohne eine mögliche Überschreitung der Baugrenzen keine Entwicklung eines
hochwertigen Baumbestands zu erwarten wäre.

 

FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung

Eine Abzäunung von Flächen innerhalb des Plangebiets ist nur in den Bereichen der
allgemeinen Wohngebiete geplant, die auch später in Privateigentum verbleiben sollen.
Die Offenlegung des Heubachs hingegen ist innerhalb der „Fläche für die
Wasserwirtschaft“ mit der Zweckbestimmung „Heubach“ vorgesehen und nur hier ist
ein begleitender Weg mit Verbindung zur Ruhraue geplant. Diese eine
Wegeverbindung wird als erforderlich angesehen, um der Entstehung von wilden
„Trampelpfaden“ vorzubeugen.

Der konkrete Gewässerverlauf sowie dessen Gestaltung werden erst im nachfolgenden
Plangenehmigungsverfahren feststehen. Bei dieser Planung wird kein Widerspruch
zwischen der einerseits erforderlichen Abgrenzung von Teilen des Plangebiets und
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Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
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Amt 70 - Untere Naturschutzbehörde Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

andererseits beabsichtigten naturnahen Gestaltung des Heubachs gesehen.

 

Lärmschutz

Die Hinweise auf die aus der Umsetzung des Bebauungsplans resultierenden
verkehrlichen Folgemaßnahmen im Umfeld des Plangebiets werden zur Kenntnis
genommen. Die Entscheidung darüber obliegt dem Rat der Stadt.

 

Untere Immissionsschutzbehörde

Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.

 

Untere Wasserbehörde

Die redaktionelle Änderung in der Überschrift einer Festsetzung wurde aufgenommen.

Für die geplante Offenlegung des Heubachs wurden entsprechende Flächen im
Bebauungsplan festgesetzt. Der konkrete Gewässerverlauf sowie dessen Gestaltung
werden erst im nachfolgenden Plangenehmigungsverfahren feststehen.

 

Untere Bodenschutzbehörde

Das Bodenmanagementkonzept wurde mittlerweile fertiggestellt und die daraus
resultierenden relevanten Maßnahmen im Städtebaulichen Vertrag geregelt. Somit
können die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden.
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Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ledergerbereitypischen Abfälle, die im Dokument "Begründung mit
Umweltbericht" unter "Altlasten" (S. 119) erwähnt werden, deuten auf die Gefahr
durch Milzbrandsporen hin. Wir weisen weiterhin auf die mögliche Gefahr durch
Milzbranderreger hin und bitten, dies zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Yul Rottmann
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Amt 53-2 - Umweltmedizin und Infektionsschutz Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der vorhandenen Altlasten
wurde ein gesondertes Bodenmanagementkonzept erstellt, mit dessen Umsetzung die
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Meine Belange sind berührt.

Hinweis: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 hat sich bereits im vorhergehenden
Verfahrensschritt mit einer Anregung beteiligt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Dem Hinweis des Dezernats 35.4 wurde gefolgt und die drei genannten öffentlichen
Behörden hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange beteiligt.

Der Hinweis des Dezernats 53.2 wurde geprüft. Die schutzbedürftige Wohnnutzung
liegt außerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands der Firma „Rudolf Clauss
GmbH & Co. KG“. Die Ansiedlung weiterer Betriebe sog. „Störfallbetriebe“ ist nicht
beabsichtigt, so dass keine weitergehenden Festsetzungen hierzu erforderlich werden.

Der Hinweis des Dezernats 54 – Abwasser auf mögliche Emmissionen durch das
Regenüberlaufbecken an der Mintarder Straße wurde an das Eigentum besitzende
Unternehmen weitergegeben, auch erfolgte eine Beteiligung des Ruhrverbands.
Vorsorgliche Maßnahmen zur Verminderung der Emissionen wurden nicht festgesetzt;
der Abstand zwischen dem Regenüberlaufbecken und der nächstgelegenen
Wohnbebauung wird als ausreichend angesehen.

Der Hinweis des Dezernats 54 – Überschwemmungsgebiet/ HWRM auf das gesetzlich
festgesetzte Überschwemmungsgebiet wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan
übernommen. Der Hochwasserschutz wurde im Rahmen eines Entwässerungskonzepts
geprüft mit dem Ergebnis, dass sich die geplante Bebauung komplett außerhalb des
Überschwemmungsgebiets befindet. Zudem werden die Geländehöhen im östlichen
Plangebiet etwas erhöht, so dass die Bauflächen gegen ein HQextrem und damit nicht nur
gegen ein 100-jähriges Hochwasser geschützt sind.

Die möglichen Auswirkungen von Starkregenereignissen werden durch die geplante
Geländemodulation (Erhöhung von Teilen der Geländeoberfläche, Festsetzung von
Mindesthöhen für die Erdgeschosse) bereits im Bebauungsplan berücksichtigt. Zudem
wird spätestens im Bauantragsverfahren ein Überflutungsnachweis erarbeitet werden,
der die konkreten Auswirkungen von Starkregen auf das jeweilige Bauvorhaben
darstellt.

Seitens der anderen Dezernate sind keine Hinweise eingegangen, so dass hier kein
Wertungsvorschlag erforderlich ist.
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Thyssengas GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Eingabe von Thyssengas GmbH

Meine Belange sind berührt.
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Thyssengas GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Thyssengas GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Thyssengas GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Thyssengas GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Thyssengas GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)
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Thyssengas GmbH Kassenberg / Lindgens-Areal (X 12)

Wertungsvorschlag:

Der Hinweis bezüglich der Gasfernleitung inkl. des erforderlichen Schutzstreifens
wurde in die Bebauungsplanurkunde aufgenommen, so dass die Belange von
Thyssengas ausreichend berücksichtigt sind.
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Stellungnahme:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:
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Stellungnahme: 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese 

Stellungnahme: 

 

Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde 

Der Anregung wurde gefolgt und die textliche Festsetzung sowie die Begründung ent-

sprechend geändert. 
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